
Öffentliche Bekanntmachung                                                                                                 
 

1.  Nachtrag zur Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen 
 

Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen 
(Wohnraumschutzsatzung) vom 18.02.2022 

(in der Fassung des 1. Nachtrags zur Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen vom 
29.08.2023) 

Aufgrund § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen 
(Wohnraumstärkungsgesetz -WohnStG NRW-) vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 765) in Verbindung mit den §§ 7 
Abs. 1 und 2, 41 und 77 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW S. 666) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV 
NRW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) sowie der §§ 4 und 
5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969 S. 
172) in der Fassung des Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW S. 233) hat der Rat der Stadt Aachen 
in seiner Sitzung am 23.08.2023 folgende Änderung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen 
vom 18.02.2022 (Wohnraumschutzsatzung) beschlossen: 

 

Artikel I 

Änderung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen vom 18.02.2022 
 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Kein schützenswerter Wohnraum im Sinne dieser Satzung liegt vor, wenn 
1. der Wohnraum dem allgemeinen Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung steht, weil das Wohnen in 

einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit geknüpft ist (z. B. Wohnraum 
für Aufsichtsperson auf Betriebsgelände, Hausmeisterwohnung im Schulgebäude), 

2. der Wohnraum bereits vor Inkrafttreten der Wohnraumschutzsatzung vom 10.07.2019 und seitdem 
ohne Unterbrechung anderen als Wohnzwecken diente. Dies gilt nicht, wenn die Nutzung zu anderen 
als Wohnzwecken unter Verstoß gegen eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Bauordnungsrecht) 
erfolgte oder erfolgt,  

3. Wohnraum noch nicht bezugsfertig ist, 
4. baurechtlich eine Wohnungsnutzung nicht zulässig ist, 
5. der Wohnraum einen von der, dem oder den Verfügungsberechtigten nicht zu vertretenden, schweren 

Mangel aufweist und ein ordnungsgemäßer Zustand nicht mit einem objektiv wirtschaftlichen und 
zumutbaren Aufwand wiederhergestellt werden kann. § 8 Absatz 2 WohnStG gilt entsprechend, 

6. der Wohnraum aufgrund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr vom Markt 
angenommen wird, z. B. wegen der Größe, des Grundrisses oder aufgrund von unerträglichen 
Umwelteinflüssen. 

 

 



Artikel II 

Inkrafttreten der Änderung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen vom 18.02.2022 

Dieser 1. Nachtrag zur Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen vom 18.02.2022 tritt am Tage 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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